
 1 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

Formular  1  Anrechnung Vermögen und Lebensversicherung  2    

Formular  2  Antragsformulare       4 

Formular  3 Direkter Weg in die Sozialhilfe     5 

Formular  4 Kinderarmut        6 

 Formular 5 Kindersparbuch        7 

Formular  6 Zuverdienstmöglichkeiten      8 

Formular  7 Zwangsumzüge        9 

 

Vergleichberechnungen 

1. Ältere allein stehende Person      10 

2. Junge allein stehende Person      11 

3. Ehepaar ohne Kinder        12 

4. Ehepaar mit zwei Kindern       13 

5. Alleinerziehende mit fünf Kindern     14 



 2 

 
 
 

Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit (Teil 1) 
 

Behauptet wird: 

Hunderttausende von 

Arbeitslosen  erhalten keine 

Leistungen und müssen sogar 

ihre Lebensversicherungen 

kündigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Die Regeln zur Vermögensanrechnung entsprechen im 
Wesentlichen – mit leichten Verbesserungen – den 
Regelungen bei der derzeitigen Arbeitslosenhilfe und sind 
deutlich großzügiger als bei der derzeitigen Sozialhilfe. 
 Frei von der Anrechnung bleibt für jeden Beziehen von 
Arbeitslosengeld II und für seinen Partner 
 

• Geldvermögen von 200 Euro pro Lebensjahr.          

Ein Mindestfreibetrag von 4.100 Euro und ein 

Höchstbetrag von 13.000 Euro. 

• Vor dem 1. Januar 1948 Geborene haben einen 

Freibetrag von 520 Euro je vollendetes Lebensjahr 

bis zu einer Höchstgrenze von 33.800.  

Beispiele: 

Ein 40-jähriger kann demzufolge ein Geldvermögen von 8.000 
Euro haben, ohne dass es auf das Arbeitslosengeld II 
angerechnet wird. Seine Partnerin kann noch einmal den 
gleichen Betrag haben ohne Anrechnung. 
Ein 58-jähriger kann sogar anrechnungsfrei ein Geldvermögen 
von 30.160 Euro behalten. Die gleiche Summe bleibt auch für 
den Partner anrechnungsfrei. 
Für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft eines Beziehers 
von Arbeitslosengeld II wird zusätzlich für notwendige An-
schaffungen ein Freibetrag von 750 Euro vom zu verwertenden 
Vermögen abgezogen. 
 

Frei von der Anrechnung sind ebenfalls 
 

• der Hausrat 
• für jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden 

Hilfebedürftigen ein angemessenes Auto sowie 
• eine selbst genutzte angemessene Eigentumswohnung 

bzw. ein selbst genutztes angemessenes 
Hausgrundstück, 
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Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit (Teil 2) 
 

 

Behauptet wird: 

Hunderttausende von 

Arbeitslosen  erhalten keine 

Leistungen und müssen sogar ihre 

Lebensversicherungen kündigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Frei von der Anrechnung sind auch 
 

• Das gesamte Vermögen aus der „Riester-Rente“ ohne 
Obergrenze 

            sowie zusätzlich  
• Vermögen zur Altervorsorge 

(Kapitalversicherungen), wenn die Nutzung vor 
Eintritt des Ruhestandes ausgeschlossen ist, in Höhe 
von 200 Euro je Lebensjahr des erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen und seines Partner bis zur 
Höchstgrenze von 13.000 Euro. 

 

Übersteigt der Rückkaufwert einer Lebensversicherung den 
Freibetrag, ist der Vertrag aufzulösen und die überschüssige 
Summe zu verbrauchen. Liegt der Rückkaufwert der 
Lebensversicherung jedoch um mehr als 10 Prozent unter der 
Summe der eingezahlten Beträge, ist es dem Arbeitslosen 
nicht zuzumuten, die Versicherung aufzulösen. 
 
Die Regeln der Anrechnung von Vermögen bringen den 
Beziehern von Arbeitslosengeld II eine deutliche 
Verbesserung gegenüber der Sozialhilfe. Bei der Sozialhilfe 
wird das gesamte Geld-, Grund- und Gebrauchsvermögen 
des Sozialhilfeempfängers und seines Partners angerechnet – 
ab 2005 bis auf einen Freibetrag von 1.600 Euro für den 
Sozialhilfeempfänger und 614 Euro für den Partner sowie 
256 Euro für das Kind und ein selbst genutztes angemessenes 
Wohnungseigentum. 
Geschützt ist auch das Kapital einschließlich seiner Erträge 
aus der staatlich geförderten „Riesterrente“. Ein Auto wurde 
dagegen nur in Ausnahmefällen nicht angerechnet, wenn es 
zur Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme unverzichtbar ist. 
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Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit  
 

 

Behauptet wird: 

Arbeitslosengeld-II-Bezieher 

sind zum Offenbarungseid 

gezwungen, indem sie sich durch 

16 Seiten Antragsformulare 

kämpfen müssen. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Jeder Antragsteller muss ein sechsseitiges 
Antragsformular ausfüllen. 
(Dieses Formular ist als Muster ausgefüllt an unseren 
Infoständen einzusehen). 
 

Darin werden die wichtigsten, für die Antragsbearbeitung 
notwendigen Daten erhoben.  Neben allgemeinen Daten sind 
dies Angaben zu den persönlichen Verhältnissen und den 
Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen aller im 
Haushalt lebenden Personen. Auch Angaben zu sonstigen 
Unterhaltsansprüchen (gegenüber Angehörigen, staatlichen 
Stellen) werden abgefragt. Wer schwanger ist oder einer 
kostenaufwändigeren Ernährung bedarf (zum Beispiel wegen 
Diabetes), bekommt zusätzliches Geld. Aber auch dieser 
Mehrbedarf muss im Formular beantragt werden. 
Unterkunft- und Heizungskosten werden im Zusatzblatt 1 
(zweiseitig) erfasst. Die dort benötigten Angaben kann jeder 
problemlos seinem Mietvertrag entnehmen. 
Im Zusatzblatt 2 müssen Hilfebedürftige eine Einkommens-
erklärung geben. Eine Verdienstbescheinigung durch den 
früheren Arbeitgeber ist im Formular eingearbeitet. Nur für 
die Berechnung des Hilfeanspruches notwendige Daten 
werden erhoben. 
Angaben über seine Vermögensverhältnisse (Zusatzblatt 3) 
braucht nur zu machen, wer Vermögen von mehr als 4.850 
Euro (bei Partnern 9.700 Euro) hat. Diese Grenze gilt auch 
für weitere Angehörige. Über diesen Betrag hinausgehendes 
Vermögen muss angegeben werden. 
Zusatzblatt 4 ist ein Ergänzungsblatt zum Hauptantrag. Es 
wird nur benötigt wenn neben Antragsteller und Partner mehr 
als drei weitere Angehörige im Haushalt wohnen. 
 

Also: Nur notwendige Daten werden erhoben.  
Die meisten Antragsteller brauchen nur den Hauptantrag und die 
Zusatzblätter ausfüllen, die sie wirklich betreffen. Alle Angaben 
dienen dazu, jeden Hilfebedürftigen sozial abzusichern, 
Missbrauch aber auszuschließen. 
Denn die soziale Sicherung über Arbeitslosengeld II wird aus 
Steuermitteln erbracht. 
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Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit  
 

Behauptet wird: 

Wer seinen Job verliert landet 

direkt in der Sozialhilfe 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Wer sozialversicherungspflichtig beschäftigt war und 
arbeitslos wird, bekommt zunächst das herkömmliche 
Arbeitslosengeld I in Höhe von 67 %/60% (mit/ohne 
Kinder) seines bisherigen Nettoentgelts. Diese Leistung 
wird künftig maximal 12 Monate bezahlt, für über 55-
jährige 18 Monate. Allerdings gibt es eine Übergangsfrist 
bis zum 31. Januar 2006: Bis dahin gilt noch die derzeit 
günstigere Regelung mit Bezugszeiten für das ALG I von 
bis zu 32 Monaten für über 57-jährige und 26 Monate für 
über 52-jährige. 
 

Wer künftig nach 12 oder 18 Monaten keine neue Arbeit hat, 
erhält – sofern bedürftig – Arbeitslosengeld II: 
Die neue Leistung liegt auf Sozialhilfeniveau. Dies bedeutet 
nicht automatisch eine finanzielle Schlechterstellung. 
(An unseren Infoständen sind verschiedene Fallbeispiele 
einsehbar.) 
Im Westen beträgt das AlG II 345 Euro im Monat. Dazu gibt 
es Zuschüsse für Kinder, Wohngeld und Heizung. Bei einer 
Warmmiete von 500 Euro ergibt sich für eine „Bedarfs-
gemeinschaft“ aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern ein 
monatlicher Betrag zwischen 1500 und 1600 Euro. 
Übergangsregelung: 
Wer aktuell schon die höhere Arbeitslosenhilfe bezieht, für 
den gibt es eine zweijährige Übergangsfrist: Im ersten Jahr 
beträgt der monatliche Zuschlag maximal 160 Euro für 
Singles und 320 Euro für zusammenlebende Partner.  Im 
zweiten Jahr werden die Zuschläge halbiert. Für ein Kind gibt 
es 60 Euro zusätzlich. Deutlich schlechter gestellt wird aber, 
wer früher gut verdient hat und nun die aus Steuern 
finanzierte Arbeitslosenhilfe bezieht. Diese liegt bei der 
Hälfte des letzten Nettoeinkommens. Da Partnereinkommen 
und Vermögen (siehe Informationen zu Anrechnungen) 
angerechnet werden, erhalten voraussichtlich 500.000 
Langzeitarbeitslose keine Unterstützung mehr. 
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Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit 
 

Behauptet wird: 

Durch Hartz IV droht ein  

massiver Anstieg der 

Kinderarmut........ 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Die Bundesregierung hat mit Hartz IV und dem darin 
enthaltenen  Kinderzuschlag ein Instrument geschaffen, 
durch das sich Kinderarmut verringert. Dieser Kinderzu-
schlag wird an Eltern gezahlt, die zwar mit ihren Ein-
künften ihren eigenen Unterhalt bestreiten können, nicht 
aber den ihrer Kinder. Sie wären ohne Kinderzuschlag 
auf Arbeitslosengeld II angewiesen, mit Kinderzuschlag 
kann die Familie von ihren eigenen Einkünften leben. 
 

Beispiel 1: Ehepaar, 1 Kind, Warmmiete 471 Euro monatlich 
Ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht bei einem um Steuern 
und Sozialabgaben und den Erwerbstätigenfreibetrag bereinigten 
Nettoeinkommen von 1.013 bis 1.153 Euro monatlich. Bei einem 
Nettoeinkommen von 1.013 Euro wird der volle Kinderzuschlag 
von 140 Euro monatlich, bei 1.153 Euro werden noch 42 Euro 
gezahlt, bei höherem Einkommen fällt der Kinderzuschlag ganz 
weg. Zusätzliches Wohngeld würde im Beispielsfall bei etwa 50 
Euro liegen. 
 

Beispiel 2: Ehepaar, 2 Kinder, Warmmiete 521 Euro 

monatlich 
Ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht bei einem um Steuern 
und Sozialabgaben und den Erwerbstätigenfreibetrag bereinigten 
Nettoeinkommen von 993 bis 1.273 Euro monatlich Dies bedeutet 
z.B., dass schon die Übernahme eines Midi- und eines Minijobs 
durch die Eltern aus dem Bezug von ALG II führen kann. . Bei 
einem Nettoeinkommen von 993 Euro wird der volle 
Kinderzuschlag von 280 Euro monatlich, bei 1.273 Euro werden 
noch 91 Euro gezahlt, bei höherem Einkommen fällt der 
Kinderzuschlag ganz weg. Zusätzliches Wohngeld würde im 
Beispielsfall etwa zwischen 150 und 120 Euro liegen. 
 

Beispiel 3: Alleinerziehend, 1 Kind, Warmmiete 380 Euro 

mtl. 
Ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht bei einem um Steuern 
und Sozialabgaben und den Erwerbstätigenfreibetrag bereinigten 
Nettoeinkommen von 679 Euro (z.B. durch Teilzeitarbeit) bis 819 
Euro monatlich. Bei einem Nettoeinkommen von 679 Euro wird 
der volle Kinderzuschlag von 140 Euro monatlich, bei 819 Euro 
werden noch 42 Euro gezahlt, bei höherem Einkommen fällt der 
Kinderzuschlag ganz weg. Zusätzliches Wohngeld würde im 
Beispielsfall etwa zwischen 60 und 20 Euro liegen.  
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Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit 
 

Behauptet wird: 

Kinder müssen mit ihrem 

Sparguthaben arbeitssuchende 

Eltern finanzieren 

 

 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Auch wenn Kinder Sparguthaben besitzen, erhalten die 
Eltern weiterhin den vollen Regelsatz des Arbeits-
losengeldes II. Lediglich das Sozialgeld für das erste 
Kind entfällt, wenn das Vermögen des Kindes den 
gesetzlichen Freibetrag übersteigt. Die Auszahlung des 
Regelsatzes ist möglich, weil ab 1. Januar 2005 das 
Vermögen von Kindern nicht den Eltern oder der 
Bedarfsgemeinschaft zugerechnet wird. 
 

Privilegierung des Kindes bei der Anrechnung 
Das Vermögen des Kindes wird daher nicht zur Finanzierung 
der Eltern oder sonstiger Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
herangezogen. Die Privilegierung des Kindes liegt also darin, 
dass sein Vermögen nicht den Eltern angerechnet wird, 
sondern nur für den eigenen Lebensunterhalt des Kindes 
bestimmt ist. 
 

Sozialgeld für bedürftige Kinder 
Das Vermögen (oder Einkommen) minderjähriger Kinder 
wird nur dann berücksichtigt, wenn es die Freibetragsgrenze 
überschreitet. Ab dem 1. Januar 2005 soll der Vermögensfrei-
betrag für Kinder von Geburt an 4.100 Euro betragen. Bisher 
war dieser Freibetrag erst für Kinder ab dem 15. Lebensjahr 
vorgesehen. Zusätzlich steht jedem Kind ein Freibetrag von 
750 Euro für besondere Anschaffungen zu. Die Eltern 
erhalten kein Sozialgeld für ein Kind, das über Vermögen 
oberhalb des Freibetrages verfügt. Das gilt so lange, bis das 
Kind das über dem Freibetrag liegende Vermögen verbraucht 
hat. 
Denn das Sozialgeld für das Kind ist – ebenso wie das 
Arbeitslosengeld II – keine Versicherungsleistung. Es ist 
vielmehr steuerfinanziert und wird deswegen nur an 
Bedürftige ausgezahlt. 
 

Missbrauch verhindern 
Nach der Sozialgesetzgebung wurden „Kindersparbücher“ 
auch bislang schon in die Bedürftigkeitsprüfung mit 
einbezogen. Damit wird verhindert. Das anrechenbare 
Vermögen der Eltern unberücksichtigt bleibt, da es auf den 
Konten ihrer Kinder „geparkt“ wird. 
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Dichtung  (Lüge) 
 

 

Wahrheit 
 

 

Behauptet wird: 

Die unionsregierten Bundes- 

länder hätten sich mit ihrer 

Forderung nach einer Erhöhung 

des anrechnungsfreien Zu-

verdienstes für Arbeitslosen- 

geld II-Empfänger im 

Vermittlungsausschuss  nicht 

durchgesetzt. 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Der ursprüngliche Regierungsentwurf wäre für  

Zuverdienste im Bereich bis 400 Euro wesentlich 

günstiger gewesen. 

 

Auf Druck und Vorschlag von Unionsländern ist die 

jetzt kritisierte Hartz-IV-Regelung ins Gesetz 

gekommen. 

 

Der ursprüngliche CDU-Vorschlag sah keinerlei 

Hinzuverdienstmöglichkeit im Bereich bis 400 Euro vor. 

 
 
Beispiel : 
 
Nettoverdienst 300 Euro (ledig/West). 
Anrechenbar bleiben : 
 
Nach ursprünglichem Gesetzesbeschluss:      103,65  Euro 
Nach VA-Kompromiss:                                    45,00   Euro 
 
Die Änderung setzt zwar verstärkte Anreize zur Aufnahme 
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 
benachteiligt aber Arbeitslose insbesondere bei Aufnahme 
eines Mini-Jobs. 
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Dichtung  (Lüge) 
 

Wahrheit 
 

 

Behauptet wird: 

Die Bezieher von 

Arbeitslosengeld II müssen 

zwangsweise ihre Wohnung 

räumen. 

 

 

 

 

 

 

Wahr ist: 

Jeder ALG-II-Bezieher erhält – wie bisher die 
Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld-Empfänger auch – 
„angemessene“ Leistungen für Unterkunft und Heizung. 
Die Kriterien der gegenwärtigen Sozialhilfepraxis 
bleiben weiterhin gültig. Deshalb leben die meisten 
zukünftigen Bezieher von AlG-II bereits  in Wohnungen, 
die im Sinne der Sozialhilfe  des Hartz IV Gesetzes als 
„angemessen“ gelten. Es wird deshalb keine 
massenweise „Zwangsumzüge“ in billigere, kleinere 
Wohnungen oder gar in die „Platte“ geben.    
 

„Angemessen“ – wie groß darf die Wohnung sein? 

Die angemessene Grundfläche einer Wohnung richtet sich 
nach Regeln der Förderwürdigkeit im sozialen 
Wohnungsbau. Danach soll auf jedes Familienmitglied ein 
Raum entfallen. 
 

Im Durchschnitt können dabei folgende qm-Zahlen als 
angemessen angesehen werden: 
 
1 Person:           circa      45 – 50  qm 
2 Person:           circa      60  qm  oder 2 Wohnräume 
3 Person:           circa      75  qm  oder 3 Wohnräume 
4 Person:           circa      85 – 90  qm  oder 4 Wohnräume 
sowie für jedes weitere Familienmitglied circa 10 qm oder  
1 Wohnraum. 
 

„Angemessen“ – was darf die  Wohnung kosten? 

Die Kosten richten sich nach den individuellen Verhältnissen 
des Einzelfalles, insbesondere der Zahl der 
Familienangehörigen, nach ihrem Alter, Geschlecht und 
ihrem Gesundheitszustand. Der angemessene Preis je qm 
bestimmt sich nach demjenigen vergleichbarer Wohnungen 
im unteren Bereich am Wohnort und lässt sich insbesondere 
dem örtlichen Mietspiegel entnehmen. 
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Vergleichsberechnungen  BSHG /SGBII 
 

Beispiel: Ältere allein stehende Person   
 

 
Lfd. Leistungen 

 
BSHG 

 
SGB II ab 01.01.05 

 
Regelsatz HV 

 
296,00 Euro 

 
345,00   Euro 

 
Miete 

 
150,00 Euro 

 
150,00 Euro 

Nebenkosten 50,00  Euro 50,00 Euro 
./. Wohngeld 63,00 Euro -,- 
./. Einkommen 0,00  Euro 0,00 Euro 
Anspruch 
 

433,00 Euro 
+              63,00 Euro   WG  

=            496,00  Euro 

 
 

545,00  Euro 
Mehrleistung bei SGBII 
Monatlich 

 49,00 Euro 

Jährliche Mehrleistung von  588,00 Euro 
 

Die einmaligen Beihilfen in diesem Beispiel   
-in den letzten 12 Monaten- 

 
Bekleidung 11/2003                   165,67 Euro 
 
TV 12/2003 61,36 Euro 
 
Haushaltsgeräte 01/2004 203,49 Euro 
 
Hausrat 01/2004 51,87 Euro 
 
Bekleidung 04/2004 231,63 Euro 
 
Bekleidung 06/2004 99,71 Euro 
 
Bekleidung 06/2004 630,68 Euro 
  ------------------------ 
Gesamt   844,41 Euro 
 
Tatsächlich Minderleistung 
unter Berücksichtigung bisheriger Beihilfen   256,41 Euro jährlich 
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Vergleichsberechnungen  BSHG /SGBII 
 

Beispiel: Junge allein stehende Person  19 Jahre 
 

 
Lfd. Leistungen 

 
BSHG 

 
SGB II ab 01.01.05 

 
Regelsatz HV 

 
296,00 Euro 

 

 
345,00   Euro 

 
Miete 

 
170,00 Euro 

 
170,00 Euro 

 
Nebenkosten 

 
79,36  Euro 

 
79,36 Euro 

./. Wohngeld 113,00 Euro -,- 

./. Einkommen 
 

 
154,00  Euro 

 
154,00 Euro 

 
Anspruch 
 

 
278,36 Euro 

+            113,00 Euro   WG  

=            391,36  Euro 

 
 
 

440,36  Euro 
 
Mehrleistung bei SGBII 
Monatlich 

  
49,00 Euro 

 
Jährliche Mehrleistung von 

  
588,00 Euro 

 

Die einmaligen Beihilfen in diesem Beispiel   
-in den letzten 12 Monaten- 

 
 
Bekleidung 05/2004                  233,60 Euro 
  ------------------------ 
Gesamt   233,60 Euro 
 
Tatsächlich Mehrleistung 
unter Berücksichtigung bisheriger Beihilfen  354,40 Euro jährlich 
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Vergleichsberechnungen  BSHG /SGBII 
 

Beispiel: Ehepaar – ohne Kinder  
 

 
Lfd. Leistungen 

BSHG SGB II ab 01.01.05 

 
Regelsatz HV 
Regelsatz Ehefrau 
  

296,00 Euro 
237,00 Euro 

 

Eheleute             621,00   Euro 
 
 

 
Miete 

 
255,00 Euro 

 
255,00 Euro 

 
Nebenkosten 

 
80,00  Euro 

 
80,00 Euro 

./. Wohngeld 164,00 Euro -,- 

./. Einkommen 
 

 
0,00  Euro 

 
0,00 Euro 

 
Anspruch 
 

 
704,00 Euro 

+            164,00 Euro   WG  

=            868,00Euro 

 
 
 

956,00Euro 
 
Mehrleistung bei SGBII 
Monatlich 

  
88,00 Euro 

 
Jährliche Mehrleistung von 

  
1.056,00 Euro 

 

Die einmaligen Beihilfen in diesem Beispiel   
-in den letzten 12 Monaten- 

 
Keine zusätzlichen Beihilfen 
 
 
 
Tatsächlich Mehrleistung  1056,00 Euro jährlich 
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Vergleichsberechnungen  BSHG /SGBII 
 

Beispiel: Ehepaar – zwei Kinder 12 und 4 Jahre 
 

Lfd. Leistungen BSHG SGB II ab 01.01.05 
Regelsatz HV 
Regelsatz Ehefrau 
Regelsatz Kind 12 Jahre 
Regelsatz Kind   4 Jahre  

296,00 Euro 
237,00 Euro 
192,00 Euro 
148,00 Euro 

Eheleute                621,00   Euro 
 
Kind  12 Jahre      207,00   Euro 
Kind    4  Jahre     207,00   Euro 

Miete 449,94 Euro 449,94 Euro 
 
Nebenkosten 

 
44,00 Euro 

 
44,00 Euro 

./. Wohngeld 240,00 Euro -,- 

./. Einkommen 
 (Kindergeld + Unterhalt) 

 
608,00 Euro 

 
608,00 Euro 

Anspruch 
 

518,94 Euro 
+                 240,00 Euro   WG  

=                 758,94Euro 

 
 

920,94Euro 
Mehrleistung bei SGBII 
Monatlich 

 162,00 Euro 

Jährliche Mehrleistung von  1.944,00 Euro 
 

Die einmaligen Beihilfen in diesem Beispiel   
-in den letzten 12 Monaten- 

 
Bekleidung 06/2003                   673,39 Euro 
 
Haushaltsgeräte 08/2003 178,95 Euro 
 
Bekleidung 11/2003 253,09 Euro 
 
Klassenfahrt 01/2004 69,00 Euro 
 
Haushaltsgeräte 04/2004 160,00 Euro 
  ------------------------ 
Gesamt  1.334,43 Euro 
./. Klassenfahrt   69,00 Euro     
  ------------------------ 
Zusätzliche Beihilfe  1.265,43 Euro 
 
Tatsächlich Mehrleistung 
unter Berücksichtigung bisheriger Beihilfen   678,57 Euro jährlich 
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Vergleichsberechnungen  BSHG /SGBII 
 

Beispiel: Alleinerziehend  mit fünf Kindern 17, 16, 15, 11 und 5 Jahre 
 

Lfd. Leistungen BSHG SGB II ab 01.01.05 
Regelsatz  
Regelsatz Kind 17 Jahre 
Regelsatz Kind 16 Jahre  
Regelsatz Kind 15 Jahre 
Regelsatz Kind 11 Jahre 
Regelsatz Kind   5 Jahre  

296,00 Euro 
266,00 Euro 
266,00 Euro 
266,00 Euro 
192,00 Euro 
163,00 Euro 

345,00  Euro 
276,00  Euro 
276,00  Euro 
276,00  Euro 
207,00  Euro 
207,00  Euro 

 
Mehrbedarf für Alleinerziehende  

 
118,40  Euro 

 
207,00  Euro 

Miete 521,52 Euro 521,52 Euro 
 
Nebenkosten 

 
83,64 Euro 

 
83,64 Euro 

./. Wohngeld 317,00 Euro -,- 

./. Einkommen 
 (Kindergeld + Unterhalt) 

 
942,00 Euro 

 
942,00 Euro 

Anspruch 
 

913,56 Euro 
+                 317,00 Euro   WG  

=                1.230,56  Euro 

 
 

1.457,16  Euro 
Mehrleistung bei SGBII 
Monatlich 

   226,00  Euro 

Jährliche Mehrleistung von  2.719,20 Euro 
 

Die einmaligen Beihilfen in diesem Beispiel   
-in den letzten 12 Monaten- 

 
Klassenfahrt 06/2003 13,00 Euro 
 
Bekleidung 09/2003                   1.335,54 Euro 
 
Bekleidung 05/2004 1.022,06 Euro 
  ------------------------ 
Gesamt  2.370,60 Euro 
./. Klassenfahrt   13,00 Euro     
  ------------------------ 
Zusätzliche Beihilfe  2.357,60 Euro 
 
Tatsächlich Mehrleistung 
unter Berücksichtigung bisheriger Beihilfen   361,60 Euro jährlich 
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